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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Gesellschaft für Quartiersentwicklung 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
mbH, Am Neuen Markt 8, 66877 
Ramstein-Miesenbach, die mit dem Ziel ge-
gründet wurde, Energie- und Wärmeprojek-
te sowie städtebauliche Maßnahmen in der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
umzusetzen, plant die Errichtung 
eines Solarparks auf ca. 16,5  ha in der 
Ortsgemeinde Niedermohr südwestlich 
von Schrollbach in der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach. 

Der Solarpark soll auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen, ca. 60 m nördlich der A 
62 im Bereich des Lerchenhofs sowie ca. 
180 m östlich der nächsten Wohnbebauung 
von Schrollbach, entstehen.

Der rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach stellt für den Gel-
tungsbereich Flächen für die Land- und 
Forstwirtschaft, hier: Aufforstung bei Auf-
gabe der landwirtschaftlichen Nutzung, 
Flächen für die Landwirtschaft sowie eine 

Lärmschutzzone 1 und 2 mit Wirkungsrich-
tung dar. 

Der Solarpark ist somit nicht realisierbar. 

Aus diesem Grund hat der Verbandsge-
meinderat den Beschluss gefasst, den Flä-
chennutzungsplan parallel zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Solarpark Lerchen-
hof Schrollbach“ der Ortsgemeinde Nieder-
mohr teilzuändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Dar-
stellung einer Sonderbauflächen für 
Photovoltaik, um die Errichtung eines 
Solarparks planerisch vorzubereiten. 

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 16,5 ha. 

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestand-
teil der Begründung. (Der Umweltbericht 

entspricht dem Planwerk zum Bebau-
ungsplan „Solarpark Lerchenhof Schroll-
bach“ der Ortsgemeinde Niedermohr). Der 
Umweltbericht wird erst nach der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 
1 BauGB fertiggestellt. Auf Basis der früh-
zeitigen Beteiligung wird zunächst der er-
forderliche Umfang und Detaillierungsgrad 
des Umweltberichts gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ermittelt.

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 
Rodenbach beauftragt.

Vorhabenstandort „Solarpark Lerchenhof Schrollbach“ in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (rote Balkenlinie), ohne Maßstab;  
Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025), Bearbeitung Kernplan

Plangebiet
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Zielabweichungsverfahren

Im Plangebiet kommt es zu Überschneidun-
gen mit einem im Regionalen Raumord-
nungsplan Westpfalz festgelegten regiona-
len Grünzug, Vorranggebiet für die Land-
wirtschaft und Vorranggebiet für den regio-
nalen Biotopverbund.

Auf Flächen, die im RROP als Vorrangflä-
chen für andere raumbedeutsame Zwecke 
ausgewiesen sind, ist in der Regel der Bau 
von PV-FFA ausgeschlossen.

Für eine Teilfläche von ca. 13 ha wurde be-
reits ein Zielabweichungsverfahren durch-
geführt und mit Schreiben vom 22.11.2024 
(Aktenzeichen 14-437-362:41) der Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd 
positiv für diese Fläche entschieden. Für die 
weiteren 3,5 ha wird ein Zielabweichungs-
verfahren beantragt. 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich südöst-
lich des Siedlungskörpers sowie nördlich der 
A 62 von Schrollbach in der Ortsgemeinde 
Niedermohr, auf landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplans wird wie folgt be-
grenzt:

•	 im Norden durch landwirtschaftliche 
Flächen mit vereinzelten Gehölzen

•	 im Osten grenzen Gehölzstrukturen, 
landwirtschaftliche Flächen sowie ein 
Feldwirtschaftsweg an,

•	 im Süden durch das Naturdenkmal 
Sandgruben sowie landwirtschaftliche 
Flächen und 

•	 im Westen durch landwirtschaftliche 
Flächen, den Lerchenhof, einem 
Feldwirtschaftsweg sowie Gehölzstruk-
turen.

Die genauen Grenzen des  Änderungs-
bereiches sind der Planzeichnung der 
Teiländerung des Flächennutzungsplans zu 
entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Gebiet ist von Gehölzflächen und land-
wirtschaftlichen Flächen sowie dem Ler-
chenhof umgeben. Zudem verläuft ca. 60 
m südwestlich des Plangebietes die Auto-
bahn A 62. 

Das Plangebiet stellt sich aktuell als land-
wirtschaftliche Fläche dar.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-

wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht werden.  

Die Kernplan GmbH wurde 2023 durch die 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
beauftragt, Flächenpotenziale für PV-FFA 
in der Verbandsgemeinde zu ermitteln. Da-
bei wurden zunächst folgende Restriktionen 
ausgeschlossen:

•	 bestehende und geplante Siedlungsflä-
chen (auch aus der Gewerbeflächenstu-
die), Airbase

•	 Grünflächen mit besonderer Funktions-
zuweisung

•	 Siedlungspuffer von 100 m

•	 Trinkwasserschutzgebiete, Gewässer

•	 Schutzgebiete, Biotope

•	 Waldflächen

•	 Vorranggebiete des RROP Westpfalz IV

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Lerchenstraße

Lechenhof

A 62
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Für die ermittelte Flächenkulisse wurde 
überdies eine Mindestgröße von 5 ha ver-
anschlagt, wodurch 13 Flächen mit durch-
schnittlich 8,5  ha Größe auf insgesamt 
110  ha verbleiben, jedoch ohne detaillier-
te Überprüfung einzelner Standorte. Offen 
sind weitere, bisher ungeprüfte Kriterien wie 
der Zuschnitt der Fläche, lokale Nutzungs-
konflikte in Form von Eigentumsverhältnis-
sen etc., die Bewirtschaftung und verschie-
dene technische und rechtliche Aspekte, die 
berücksichtigt werden müssen. Obwohl die 
13 Restflächen passend erscheinen, dürf-
ten aufgrund der genannten weiteren Kri-
terien nicht alle Flächen tatsächlich umsetz-
bar sein. Da durch die Bereitstellung von 
lediglich 1,1 % (110 ha) des Verbandsge-
meindegebietes für erneuerbare Energien, 
kein signifikanter Beitrag zur Energiewende 
von Ramstein-Miesenbach geleistet werden 
könnte, gibt es einen Bedarf an weiteren 
Flächen. Windenergieanlagen sind durch 
die räumliche Nähe zur Airbase kaum rea-
lisierbar. 

Die Solarstudie empfiehlt eine Überprüfung 
der Ausschlusskriterien. Dies betrifft maß-
geblich die ausgewiesenen Vorranggebiete, 
insbesondere für den regionalen Grün-
zug innerhalb des EEG-vergütungsfähigen 
benachteiligten Gebietes, die durch be-
darfsorientierte Zielabweichungen für PV-

FFA geöffnet werden könnten. Die Solar-
studie zeigt, dass die Verbandsgemeinde 
auch durch Einbeziehung leicht über den 
500 m Seitenstreifen hinausgehender Flä-
chen durch Zielabweichungsverfahren aus-
reichend Fläche für die Energiewende mo-
bilisieren kann. Weitere Restriktionsflächen 
sind für PV-FFA nicht vorgesehen.

Standort Nr. 6 (ca. 7 ha) der Studie südlich 
der Ortslage Steinwendens (Gemarkungs-
fläche der Stadt Ramstein-Miesenbach) wä-
re eine potenzielle Alternativfläche, für die 
keine Vorranggebiete in Anspruch genom-
men werden müssten.

Der Standort weist jedoch teilweise einen 
ungünstigen Zuschnitt auf und wird zudem 
von Waldstrukturen durchzogen. Dadurch 
entsteht keine zusammenhängende Fläche, 
sondern mehrere kleinteilige Teilbereiche, 
die sich für die Realisierung des Solarparks 
nur eingeschränkt eignen. Darüber hinaus 
könnten die Waldstrukturen zu Verschattun-
gen führen, wodurch die ohnehin kleineren 
Flächenzuschnitte weiter reduziert würden.

Obwohl der Alternativstandort in der Studie 
als geeignete Potenzialfläche ausgewiesen 
wird, erweist sich das Plangebiet aufgrund 
des günstigeren Zuschnittes der Fläche und 
Aufgabe der Bewirtschaftung als deutlich 
besser geeignet.

Zugleich liegt bereits für einen Großteil des 
Plangebietes vom 22.11.2024 ein positiver 
Bescheid der SGD für die Zielabweichung 
vor (Aktenzeichen 14-437-362:41). Für den 
restlichen Teil wurde ebenfalls eine Zielab-
weichung beantragt. 

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die 
öffentliche Sicherheit kommt erneuerba-
ren Energien in der Schutzgüterabwägung 
gem. §  2 EEG 2023 eine Vorrangstellung 
zu. Diese Bedeutung verdrängt das Gewicht 
potenziell landesplanerisch besser geeigne-
ter, jedoch eigentumsrechtlich oder tech-
nisch nicht realisierbarer Standorte.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund harter Kriterien, wie z.B. die Lage 
in naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, 
der Flächenverfügbarkeit und der Erschlie-
ßung zur Installation und für Wartungszwe-
cke nicht.

Darüber hinaus mögen andere Standor-
te raumordnungsrechtlich potenziell besser 
geeignet sein, jedoch faktisch aus eigen-
tumsrechtlicher oder technischer Sicht nicht 
realisierbar.

Potenzial für Solaranlagen in der Verbandsgemeinde Ramstein Miesenbach (Ausschnitt); ohne Maßstab; Quelle: Photovoltaik-Studie Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen-
bach, Kernplan

PlangebietPlangebiet

A 62
A 62

SchrollbachSchrollbach

500 m
500 m

500 m
500 m

L 363L 363



FNP-Teiländerung „Solarpark Lerchenhof Schrollbach“ 8 www.kernplan.de

Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz
(inkl. der rechtsverbindlichen Teilfortschreibung)

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

•	 „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

•	 „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

•	 „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen flächenschonend, insbesondere auf zivilen 
und militärischen Konversionsflächen, entlang von linienförmigen Infrastrukturtras-
sen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grün-
landflächen errichtet werden. Als Kenngröße für vergleichsweise ertragsschwächere 
landwirtschaftliche Flächen soll die regionaltypische Ertragsmesszahl herangezogen 
werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

•	 „Auch bei der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen soll dem Gedanken 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit als Standorte 
insbesondere zivile und militärische Konversionsflächen, Flächen entlang linienförmi-
ger Infrastrukturtrassen sowie artenarme, vergleichsweise ertragsschwache oder vor-
belastete Ackerflächen und Grünlandflächen in Betracht. Durch naturverträgliche und 
biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die nur 
eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich macht, kann dem Ge-
danken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen werden. Auch die Nutzung 
von Deponieflächen kann in Frage kommen.
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Kriterium Beschreibung

Ziele und Grundsätze gem. ROP Westpfalz 
2012, mit 1. Teilfortschreibung 2014, mit 
2. Teilfortschreibung 2016, mit 3. Teilfort-
schreibung 2018, rechtskräftig

•	 Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

•	 Vorranggebiet Regionaler Grünzug

•	 Vorranggebiet Landwirtschaft

Regionaler Grünzug 

Z 19 

•	 „Innerhalb der regionalen Grünzüge darf nicht gesiedelt werden. Die Weiterentwick-
lung der rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeübten land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungen wird nicht berührt.“

Vorranggebiet für die Landwirtschaft 

Z 28 

•	 „Innerhalb der Vorranggebiete für die Landwirtschaft hat die der Erfüllung der Funk-
tionen der landwirtschaftlichen Produktion dienende Landbewirtschaftung Vorrang 
vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen.“

Regionaler Biotopverbund 

Z 15 

•	 „Innerhalb der Vorranggebiete für den regionalen Biotopverbund sind nur Vorhaben 
und Maßnahmen zulässig, die mit der Vorrangfunktion auf Dauer vereinbar sind und 
der Sicherung und Entwicklung eines kohärenten Biotopverbundes dienen. Durch die 
raumordnungsrechtliche Sicherung der Flächen für das Biotopverbundsystem werden 
hierauf abgestimmte Weiterentwicklungen rechtmäßiger und ordnungsgemäß aus-
geübter Nutzungen der Land- und Forstwirtschaft nicht berührt.“

G 17 

•	 „Erfordernisse zur Sicherung und zur Entwicklung von Arten, Biotopen und geschütz-
ten Flächen nach § 28 Landesnaturschutzgesetz, die außerhalb des regionalen Bio-
topverbundes liegen, sind auf Ebene der Fach- und Bauleitplanung umzusetzen. Hier-
zu zählen unter anderem Grünbrücken, welche zur Überwindung besonders markan-
ter Trennungslinien innerhalb bestehender Wanderkorridore/Lebensräume erforder-
lich sind.“
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Kriterium Beschreibung

Zielabweichungsverfahren 

Im Plangebiet kommt es zwar zu Überschneidungen mit einem im Regionalen Raum-
ordnungsplan Westpfalz festgelegten regionalen Grünzug, einem Vorranggebiet für die 
Landwirtschaft und einem Vorranggebiet für den regionalen Biotopverbund. Allerdings 
wurde für eine Teilfläche von ca. 13 ha bereits ein Zielabweichungsverfahren durchge-
führt und mit Schreiben vom 22.11.2024 (Aktenzeichen 14-437-362:41) der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd positiv für diese Fläche entschieden. Für die wei-
teren 3,5 ha wird ein Zielabweichungsverfahren beantragt. 

Landschaftsprogramm •	 Gemäß Themenkarte „Landschaftstypen“ des Landschaftsprogramms zum LEP IV 
befindet sich der Untersuchungsbereich innerhalb einer Offenlandbetonten Mosaik-
landschaft (Grundtyp).

•	 Das Untersuchungsgebiet gehört innerhalb der naturräumlichen Einheit zum 
Landschaftsraum „Großlandschaft Saar-Nahe-Bergland“ (19), genauer zu den 
„Untere Lauterhöhen“ (193.17)

•	 Die Unteren Lauterhöhen sind in ihrer Entstehungsgeschichte als Reste eines alten 
Taltroges der Lauter anzusehen. Sie lassen sich als flaches Hügelland mit sanftgewell-
ten Höhenrücken und Kuppen mit Höhen um 300 m ü.NN beschreiben. Zahlreiche Tä-
ler mit ihren Nebentälern, die oftmals als Trockentäler ausgebildet sind, durchziehen 
den Raum in verschiedensten Richtungen. Sie beginnen mit weiten, schüsselförmigen 
und oft auch langgestreckten Dellen, die unterschiedlich stark durchfurcht sind. Die 
Talhänge sind in der Regel sanft ausgeformt und nur stellenweise im Bereich anste-
hender härterer Gesteinsschichten steiler.

•	 Der Landschaftsraum ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt und abwechslungs-
reich strukturiert. Grünland bestimmt die weiten Täler und breitet sich auch entlang 
von Quellbachfächern und Hangmulden weit aus. Der Grünlandanteil beträgt über 
40% und schließt eine hohe Zahl von Feuchtgebieten bzw. oft auch Magerwiesen 
und -weiden ein. An den Hängen und um die Siedlungen beleben Streuobstbestände 
das Bild. Der Landschaftsraum ist durch zahlreiche, oft inselartige Waldbestände ge-
ringer und mittlerer Ausdehnung gegliedert.

•	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

„In dem Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine naturschutzrechtlich 
ausgewiesenen Schutzgebiete vorhanden wie:

•	 Natura 2000-Gebiete wie FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet,

•	 Biosphärenreservat,

•	 Naturschutzgebiet,

•	 Landschaftsschutzgebiet,

•	 Geschützte Landschaftsbestandteile,

•	 FFH-Lebensraumtypen.

Ca. 300 m südlich des Plangebiets befindet sich der geschützte Biotopkomplex Natur-
denkmal „Sandgruben“ südlich des Lerchenhofs mit gesetzlich geschützten Biotopen 
nach § 30 BNatSchG wie Stillgewässer, Sandmagerrasen, und niedrigwüchsigen Röh-
richtbeständen. Dieses Biotop wird durch das Vorhaben jedoch nicht tangiert.“
Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 Rodenbach (März 2026).

Sonstige Schutzgebiete: Landschafts-
schutz, Wasserschutz-, Überschwem-
mungsgebiete, Geschützte Landschafts-
bestandteile, Nationalparks, Naturpark, 
Biosphärenreservate

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet 
nach § 23 BNatSchG

•	 Das nächste Schutzgebiet ist das Naturschutzgebiet NSG-7300-202 „Östliche Pfälzer 
Moorniederung“ und das Landschaftsschutzgebiet „Landstuhler Bruch – Oberes 
Glantal“ LSG-7300-042. Beide Gebiete befinden sich in ca. 3 km Entfernung, womit  
keine Auswirkungen zu erwarten sind. 

Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG •	 Biotopkomplex Naturdenkmal "Sandgruben" (BK-6510-0388-2009) und Sandma-
gerrasen am Naturdenkmal "Schulzendell" und "Etesrech" (BT-6510-1040-2009) 
direkt südlich des Lerchenhofs.

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen

Aufgrund potenziell betroffener Bäume und Gehölzbestände, sind die Rodungszeiten 
zum allgemeinen Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG zu be-
achten.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. 

•	 Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das 
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berech-
nungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Re-
gionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-Index“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.
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Kriterium Beschreibung

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvor-
sorgekonzept (2023)

•	 Es liegt ein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept aus dem Jahre 
2023. Dort wird der kritische Bereich „Lerchenstraße / Bruchstraße“ (Krämerberg) 
aufgeführt:

•	 „Der Lerchenstraße fließt von den oberhalb liegenden Hängen des Krämersberg 
Außengebietswasser zu. Am Beginn der Bebauung wurde ein Gebirgseinlauf mit gro-
ßem Querschlag errichtet. Der Seitengraben ist relativ flach oder zugesetzt, es gibt 
keinen vorgelagerten Rückhalt für Treibgut und Sedimente. Auch fließt der Lerchen-
straße über den Wirtschaftsweg „In der Gassendell“ und die Straße „Auf der Höhe“ 
innerhalb der Bebauung Niederschlagswasser von den südlich liegenden Hanglagen 
des Krämersberg zu. Je nach Menge des Abflusses reicht aktuell der Straßenraum der 
Lerchenstraße nicht als Notabflussweg und das Niederschlagswasser fließt den 
Grundstücken zu. Insbesondere zwischen Nr. 9 und Nr. 11 soll ein entsprechender 
Abfluss durch die Grundstücke zur Bruchstraße erfolgen. Bei vergangenen Starkre-
genereignissen soll es deutliche Erosionsschäden am Krämersberg gegeben haben, 
insbesondere der Weg zwischen und die Zufahrten zum Feld sollen ausgespült wor-
den sein. An den Wegen sind keine Wegrandbegrünungen zu den Ackerflächen vor-
handen.

•	 Auf dem Gassenberg (Lerchenhof, ehemalige Schweinezucht) soll ein Demeterhof 
entstehen (auf dem Studenten der Waldorfpädagogik lernen). Aus Gesprächen im 
Rahmen des 1. Bürgerworkshops hat sich ergeben, dass die ehemalige Schweine-
zucht aktuell nicht an das Kanalnetz angeschlossen ist, sondern eine Abwassergrube 
genutzt hat. Im Zuge der Umnutzung soll daher ein Kanalneubau erfolgen. Oberhalb 
des Einlaufbauwerkes sollen in der Vergangenheit Mulden am Wegrand gewesen 
sein. Aktuell sind keine entsprechenden Anlagen mehr zu erkennen.

Maßnahmenvorschläge:

•	 Die aktuelle Nutzung der Flächen direkt oberhalb der Bebauung als Wiesen und Wald 
ist im Sinne der Starkregenvorsorge positiv zu bewerten und sollte beibehalten wer-
den. Bei den ackerbaulich genutzten Flächen auf der Hügelkuppe und den Wirt-
schaftswegen die diese erschließen, ist auf eine geordnete Ableitung und Rückhal-
tung zu achten, da hier ein Entstehungsgebiet der Starkregenabflüsse liegt. Geeignet 
ist die Schaffung von kleinen Mulden am unteren Ende der ackerbaulichen Nutzung 
an den Wegen, insbesondere auch zum Rückhalt von Erosionsmaterial, welches nach 
einem Ereignis aus den Mulden wieder auf die anliegenden Flächen ausgebracht 
werden kann. Entlang der Wirtschaftswege sollte eine Wegrandbegrünung geschaf-
fen und dauerhaft erhalten werden. Vorhandene Entwässerungsgräben sollten in 
Kaskadengräben umgewandelt bzw. in regelmäßigen Abständen zu einer Mulde ver-
größert und vertieft werden. Bereiche an der Lerchenstraße, die unterhalb des Stra-
ßenniveaus liegen, sollten gegen Überflutung durch Objektschutzmaßnahmen ge-
schützt oder das Schadensrisiko durch eine angepasste Nutzung reduziert werden. 
Eine Anpassung des Straßenprofiles der Lerchenstraße in ein umgekehrtes Dachprofil 
wäre sinnvoll, um den Notabflussweg im Straßenraum zu verbessern. Von der Bruch-
straße muss zwischen Lerchenstraße und Katzenbacher Straße ein Notabflussweg in 
Richtung der nördlichen Wiesen / dem Mohrbach geschaffen werden.“

•	 Ferner sind aktuell keine weitergehenden Maßnahmen durch die Kommune geplant. 
Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfohlen, 
die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor Ort zu 
überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen.

 Quelle: Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, igr GmbH, Lu-
itpoldstraße 60a, 67806 Rockenhausen (Dezember 2022).
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Kriterium Beschreibung

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte
Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem derzeit 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
(Stand: 10/2001) grundlegend geändert 
worden sind.

Flächen für die Landwirtschaft, hier: 
Aufforstung bei Aufgabe der land-
wirtschaftlichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan die ca. 3,5 ha große Teilflä-
che im Norden  als „Flächen für die Land-
wirtschaft, hier: Aufforstung bei Aufgabe 
der landwirtschaftlichen Nutzung“ gem. § 
5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dar.

Flächen für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan den restlichen ca. 13 ha gro-
ßen Bereich der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes als „Flächen für die Land-
wirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB 
dar.

Sonderbauflächen „Photovoltaik“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird der ca. 16,5 ha große Gel-
tungsbereich der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes als Sonderbauflächen 
„Photovoltaik“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
dargestellt. Damit wird die Errichtung des 
Solarparks planerisch vorbereitet.

Die Konkretisierung der Photovoltaiknutzung 
erfolgt im Bebauungsplan. Die Fläche um-
fasst auch den durch den Geltungsbereich 
verlaufenen Wirtschaftsweg, der auf Ebe-
ne des Flächennutzungsplanes nicht darge-
stellt wird.

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Lärmschutzzone I und II mit Wir-
kungsrichtung

Gem. Anlage 2 zu Art. 1 Nr. 2 der Ersten Ver-
ordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Festsetzung des Lärmschutzbereiches 
für den militärischen Flugplatz Ramstein.

Die im rechtswirksamen Flächennutzungs-
plan dargestellten Lärmschutzzonen 1 und 
2 mit Wirkungsrichtung werden nachricht-
lich in die Teiländerung des Flächennut-
zungsplans übernommen.

Konsequenzen für die Flächenbi-
lanz innerhalb der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Flächen für die Forstwirtschaft, hier: Aufforstung 
bei Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung

ca. 3,5 ha -

Flächen für die Landwirtschaft ca. 13 ha -

Sonderbauflächen „Photovoltaik“ - ca. 16,5 ha

Lärmschutzzone 1 und 2
keine Fläche;  

nur nachrichtliche Übernahme
keine Fläche;  

nur nachrichtliche Übernahme
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei 
der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ord-
nung und Entwicklung bzw. der natürli-
chen Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 
Abs.  6 BauGB) sind insbesondere folgen-
de mögliche Auswirkungen beachtet und in 
die Teiländerung des Flächennutzungsplans 
eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 Satz 1 des EEG 2023 der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-

führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Für die im Regionalen Raumordnungsplan 
Westpfalz festgelegten regionalen Grünzug, 
Vorranggebiet für Landwirtschaft und 
Vorranggebiet für den regionalen Biotop-
verbund wurde für eine Teilfläche von ca. 13 
ha bereits ein Zielabweichungsverfahren 
durchgeführt und mit Schreiben vom 
22.11.2024 (Aktenzeichen 14-437-362:41) 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
(SGD) Süd positiv für diese Fläche entschie-
den. Für die weiteren 3,5 ha wurde am 
29.04.2026 ein Zielabweichungsverfahren 
beantragt. Der Bescheid steht noch aus. 

Darüber hinaus sind keine im Regionalen 
Raumordnungsplan Westpfalz festgelegten 
Vorranggebiete durch die vorliegende Pla-
nung betroffen.

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. Im kon-
kreten Fall wurde für die Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage jedoch ein siedlungsferner 
Standort gewählt, um direkte Beeinträchti-
gungen der Wohnumfeldqualität ausschlie-
ßen zu können.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um die Wohnbebauung der Lerchen-
straße ca. 180 m westlich des Plangebietes, 
welches jedoch durch eine Gehölzriegel von 
der geplanten Freiflächen-Photovoltaik-An-
lage getrennt ist. Alle anderen Wohnnutzun-
gen (Ortslage Schrollbach) liegen in deutlich 
größeren Entfernungen. Aufgrund der groß-
flächig umgebenden, sichtverschattenden 
Gehölzbestände sowie der Topografie wird 
die Fläche mit Sichtbezügen deutlich ein-
geschränkt. Wenn überhaupt wird von 
den Wohngebieten aus nur ein sehr einge-
schränkter Sichtbezug bestehen.

„Das direkte Umfeld des Plangebiets zeigt 
anthropogene Einflüsse auf, die auf den 
rein landwirtschaftlichen Charakter dieses 
Außenbereichs einwirken. Maßgeblich hier-
für sind die südwestlich gelegenen bauliche 
Anlagen des Lerchenhofs, der ca. 180  m 
nordwestlich gelegene Siedlungsrand von 
Schrollbach sowie die ca. 60 m entfern-
te Autobahn A 62 im Süden, die als tech-
nogene Vorbelastung auf den Standort ein-
wirken. Westlich und nordöstlich wird das 
Areal durch baumreiche, teilweise ehe-
malige Freizeitgrundstücke begrenzt, die 
das Plangebiet im Westen und Nordos-
ten einrahmen und eine wirksame natürli-
che Abschirmung zum Siedlungskörper von 
Schrollbach bilden. Diese Strukturen wei-
sen als ehemals gezielte Pflanzungen mit 
Eichen und Esskastanien eine hohe visuel-
le und ökologische Qualität auf. Gleichzeitig 
sind sie jedoch durch Einzäunungen und 
Gartenhütten sowie eine teils verwilderte 
Struktur geprägt. Diese Freizeitgrundstücke 
bilden heute eine Grenze zwischen der offe-
nen Agrarlandschaft und den privat genutz-
ten Rückzugsbereichen.“
Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 
Rodenbach (März 2026).

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen.

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. 

Von einer PV-Freiflächenanlage könnten 
daher lediglich störende Lichtreflektionen/
Blendwirkungen der PV-Module ausge-
hen. Hinsichtlich einer möglichen Blendwir-

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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kung kritisch sind Immissionsorte, die vor-
wiegend west- bis südwestlich und öst-
lich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen 
und nicht weiter als 100 m von dieser ent-
fernt sind. Aufgrund der ausreichend gro-
ßen Entfernung sowie der umligenden 
Gehölze zu den nächsten immissionsre-
levanten Nutzungen (A 62, Wohngebie-
te) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten.

Die verwendeten Module sind per se refle-
xionsarm, wodurch die entstehenden Licht-
reflektionen auf ein unerhebliches Maß re-
duziert werden, so dass diesbezüglich nicht 
mit einem unüberwindbaren Konfliktpoten-
zial zu rechnen ist.

Während der Bauphase können zwar Lärm-
emissionen auftreten, diese sind jedoch auf 
die Bauzeit begrenzt und führen nach Ab-
schluss des Vorhabens zu keinen nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Wohn‑ und 
Arbeitsverhältnisse.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlagen wird darüber hinaus 
keinen Publikumsverkehr hervorrufen, so-
dass hierdurch potenziell hervorgerufene 
nachteilige Auswirkungen ausbleiben.

Die Teiländerung des Flächennutzungs-
plans kommt somit der Forderung, dass 
die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlagen als technische und eingezäun-
te Anlage verändert werden. Dies kann ent-
weder infolge einer Verringerung von Flä-
chen mit landschaftsbezogener Erholungs-
nutzung ausgelöst werden oder durch eine 
erhebliche negative Veränderung der Erho-
lungseignung und -qualität benachbarter 
Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung als 
mosaikreiche Kulturlandschaft mit einem 
Wechsel von Ackerbau und Gehölzstruk-
turen in Verbindung mit einem bewegten 
Relief zwischen Siedlungsflächen ist das 
Plangebiet als Landschaftsteilraum von 
mittlerer Bedeutung für das Erleben und 
Wahrnehmen von Natur und Landschaft.

Die Landschaft wird durch den geplanten 
Solarpark nur geringfügig beeinträchtigt. 
Zum einen wird eine entsprechende Fest-
setzung zur Eingrünung des Solarparks ge-
troffen und zum anderen die bestehenden 
Gehölzriegel entlang der Wohnbebauung 
erhalten. Zudem ist die Erholungsfunktion 
bereits durch die A 62 vorgeprägt. 

Speziell ausgewiesene und entsprechend 
ausgestattete erholungsspezifische Inf-
rastrukturen wie Wanderhütten, Einkehr-
möglichkeiten, touristische Aussichtspunk-
te, spezielle Ausflugsziele, etc. und Wander-
wege befinden sich nicht im Einwirkungs-
bereich des geplanten Solarparks. Ledig-
lich im Norden befindet sich der Barbaros-
sa-Radweg, der jedoch aufgrund der topo-
grafischen Gegebenheiten keine Sichtbezie-
hungen zu der Anlage besitzt.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

„Das Plangebiet ist als mosaikreiche Kultur-
landschaft mit einem Wechsel von Acker-
bau und Gehölzstrukturen in Verbindung 
mit einem bewegten Relief zwischen Sied-
lungsflächen als Landschaftsteilraum mit 
mittlerer Bedeutung für das Erleben und 
Wahrnehmen von Natur und Landschaft zu 
beschreiben.

Das landschaftsästhetische Potenzial der 
Fläche ist durch die Nähe zur Autobahn 
A 62 und die damit verbundenen Lärm-
belastungen bereits gemindert. Da das 
Plangebiet durch bestehende Gehölzstruk-
turen im Osten und Westen gegenüber 
der Siedlung Schrollbach vollständig abge-
schirmt ist, ist hier eine optische Beeinträch-
tigung auszuschließen. Auch zu dem Barba-
rossa-Radweg im Norden sind aufgrund der 
topografischen Gegebenheiten keine Sicht-
beziehungen zu der Anlage gegeben.

Dagegen wird das Anwesen des Lerchen-
hofs aufgrund der unmittelbaren Nachbar-

schaft unmittelbar von der Anlage betroffen 
sein. In größeren Entfernungen werden die 
Blickbeziehungen durch verschiedene sicht-
verschattende Elemente wie Wald- und Ge-
hölzbestände eingeschränkt. Da zu erwar-
ten ist, dass die Solarmodule überwiegend 
in südliche Richtung ausgerichtet werden, 
ist mit Störungen durch Reflexionen und 
Blendwirkungen der Anlage insbesondere 
für das Anwesen des Lerchenhofs auszuge-
hen. Je nach Ausbildung des Solarparks, der 
Anordnung und Größenordnung der Modu-
le sowie der Reihenabstände zwischen den 
Modulreihen, wird das Erscheinungsbild 
der Anlage mehr oder weniger flächenhaft 
wahrgenommen werden. Eine Veränderung 
des Landschaftsbildes und der Eigenart des 
Landschaftsteilraumes wird durch das Vor-
haben im Nahbereich eintreten. Mit dem 
geplanten Vorhaben wird ein Bereich des 
Regionalen Grünzuges betroffen, welcher 
nur einen ca. 1,0 km breiten Korridor zwi-
schen der Ortslage Schrollbach im Westen 
und der Ortslage Weltersbach im Osten bil-
det. Durch das ca. 145 m breite Plangebiet 
wird diese Verbindungsachse im Randbe-
reich eingeengt.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Regio-
nalen Grünzugs hinsichtlich seiner Funk-
tionen bezüglich des Landschaftsbildes 
und der Naherholung sind durch die Über-
bauung des flächenmäßig untergeordne-
ten Bereichs des Grünzuges unter Berück-
sichtigung der geplanten Nutzung und des 
Erhalts vorhandener Wegebeziehungen 
jedoch nicht zu erwarten. Zur weiteren Mi-
nimierung der visuellen Beeinträchtigung 
des Regionalen Grünzugs kann die Anlage 
mit standortgerechten, heimischen Laub-
gehölzen (gebietseigenes Pflanzgut) insbe-
sondere im Norden und Süden eingegrünt 
werden. Dies orientiert sich an den aktuel-
len Standards für eine naturverträgliche Ge-
staltung (vgl. Hietel et al. 2021) und stärkt 
die bestehende Abschirmung durch die Frei-
zeitgrundstücke."
Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 
Rodenbach (März 2026).

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes 
ist somit in diesem Landschaftsteilraum 
aufgrund der umgebenden Gehölzstruktu-
ren und der nicht gegebenen Einsehbarkeit 
von dem Barbarossa-Radweg im Norden als 
eher gering zu bezeichnen. Nach Aufgabe 
der Nutzung der Freiflächen-Photovolta-
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ik-Anlage wird diese zudem vollständig 
zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Der geplante Solarpark beansprucht 
ausschließlich intensiv genutzte landwirt-
schaftliche Flächen, denen eine geringe 
bis mittlere ökologische Wertigkeit bei-
zumessen ist. Da keine ökologisch hoch-
wertigen Kernflächen beansprucht wer-
den, setzen sich die zu erwartenden 
Auswirkungen wie folgt zusammen: Ein 
Verlust von Lebensstätten ist vor allem für 
die Artengruppen der Vögel, der Reptilien, 
Kleinsäuger und Insekten zu erwarten. 
Für die Artengruppe der Fledermäuse und 
Vögel können Störungen während des 
Baubetriebs in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den Lebensstätten auftreten. Für Mittel- 
und Großsäuger ist ein Verlust lokaler 
Wanderkorridore zwischen den einzelnen 
Lebensstätten durch die Einzäunung der 
Anlagen zu erwarten.

Dabei sind auch Betroffenheiten von gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders 
geschützten Arten, gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 
14 BNatSchG streng geschützten Arten 
sowie von Rote Liste-Arten nicht auszu-
schließen. Bei den Artengruppen Insekten, 
Klein-, Mittel- und Großsäuger ist nicht 
von einer Betroffenheit planungsrelevanter 
streng geschützter Arten auszugehen.

Durch eine Einzäunung entfällt die 
Fläche zwar als Nahrungshabitat für 
Großsäuger. Für Kleinsäuger, Insekten 
und flugfähige Arten können jedoch 
auf der zukünftig extensiv bewirtschaf-
teten Grünlandfläche unter ökologischen 
Gesichtspunkten potenziell zusätzliche 
Lebensräume und Nahrungshabitate sowie 
Vernetzungsfunktionen entstehen.

Die ökologisch bedeutsamen Gehölzgruppen 
und Baumreihen am Rand des Gebiets wer-
den durch das Projekt nicht beansprucht. 
Diese bleiben als wichtige Bestandteile für 
die Natur und das Landschaftsbild vollstän-
dig erhalten.“
Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 

Rodenbach (März 2026).

Die konkreten artenschutzrechtliche Be-
lange mit einer abschließenden Bewertung 
und Darlegung potenziell einzuhaltender 
Schutzanforderungen gem. § 44 BNatSchG 
werden nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
kompensierbar. Die konkrete Ermittlung von 

Art und Umfang der notwendigen Kompen-
sationsmaßnahmen und ggf. erforderlicher 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erfolgt nach Vorlage des Umweltbe-
richtes.

Hierbei soll der Ausgleich möglichst auf der 
Fläche des Energieparks erfolgen. Ist dies 
nicht möglich, soll die Kompensation vor-
nehmlich in Form von produktionsintegrier-
ten Maßnahmen durchgeführt werden.

Die dauerhafte extensive Nutzung und/oder 
Pflege des Grünlandes in den Reihenzwi-
schenräumen der geplanten Anlage kann 
zu einem deutlich positiven Effekt auf die 
Artenvielfalt führen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

„Durch die Bauweise auf Rammprofilen fin-
det keine großflächige Versiegelung statt. 
Lediglich im Bereich der Wechselrichter-
stationen und eventueller Wartungswege 
kommt es zu Bodenversiegelungen.

Der Entfall der intensiven Bewirtschaftung 
schützt den Boden vor Erosion durch Wind 
und Wasser sowie vor Verdichtung durch 
schwere Landmaschinen.

Da die Errichtung der Modultische ledig-
lich eine punktuelle Bodenbeanspruchung 
(Rammfundamente) darstellt und keine 
flächige Versiegelung erfolgt, bleiben die 
Funktionen des Bodens für den Wasser-
haushalt und das lokale im Wesentlichen 
gewahrt.

Die Umwandlung in dauerhaftes Grünland 
fördert die Humusbildung und verbessert 
die Bodenstruktur nachhaltig. Nach Ende 
der Laufzeit der Anlage steht somit ein öko-
logisch regenerierter Boden für eine poten-
zielle landwirtschaftliche Nutzung zur Ver-
fügung.

Damit trägt das Vorhaben zur Optimierung 
der Bodenfunktionen bei und gewährleistet 
den Erhalt des nicht bebauten Bodens in-
nerhalb des Regionalen Grünzugs.

Die Funktionen des Grünzugs zur Sicherung 
und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes bleiben insbesondere für 
die Freiraumfunktionen Boden, Wasser und 
Klima, u.a. aufgrund der nur punktuellen 
Versiegelung, grundsätzlich erhalten. Zu-
dem ist durch die geplante Extensivierung 
der landwirtschaftlichen Nutzung (Aussaat 
von angepassten Pflanzenmischungen) ein 
ökologischer Mehrwert für die Fläche zu er-
warten.“

Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 
Rodenbach (März 2026).

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

„Durch den Verzicht auf Düngung und 
Pflanzenschutzmittel im Vorhabengebiet 
wird die Nitratbelastung sowie der Eintrag 
von Schadstoffen in das Grundwasser lang-
fristig reduziert. Dies trägt unmittelbar zur 
Erreichung der Schutzziele für den Wasser-
haushalt innerhalb des ‚Regionalen Grün-
zugs‘ bei. Da keine großflächigen Versiege-
lungen vorgesehen sind, bleibt die Versicke-
rungsfähigkeit der Flächen vollumfänglich 
erhalten. Eine Beeinträchtigung der Grund-
wasserneubildung ist daher nicht zu erwar-
ten.

Um Erosionserscheinungen durch abtrop-
fendes Niederschlagswasser unterhalb der 
Modulkanten zu vermeiden, wird empfoh-
len, eine flächige Versickerung über die 
dauerhafte Vegetationsdecke (belebte Bo-
denzone) sicherzustellen.

Während der Bauphase sowie im späteren 
Betrieb der Anlage ist nicht von stofflichen 
Einträgen in das Grundwasser auszugehen. 
Die Module und Unterkonstruktionen be-
stehen aus umweltneutralen Materialien.

Somit trägt das Vorhaben zu einer langfris-
tigen Sicherung und qualitativen Optimie-
rung der Grundwasserressourcen in dem 
Regionalen Grünzug bei.“
Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 
Rodenbach (März 2026).

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei der Fläche, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaikanlage die Acker-
flächen temporär verloren; allerdings kön-
nen die Flächen durch Beweidung weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden.
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Es handelt sich um ein benachteiligtes land-
wirtschaftliches Gebiet, konkurrierende 
landwirtschaftliche Nutzungsansprüche be-
stehen nicht und kein Betrieb wird in seiner 
Existenz bedroht. 

Der Solarpark tangiert zwar u.a. ein 
Vorranggebiet für die Landwirtschaft, je-
doch wurde bereits für eine Teilfläche ein 
Zielabweichungsverfahren durchgeführt 
und mit Schreiben vom 22.11.2024 (Akten-
zeichen 14-437-362:41) der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion (SGD) Süd positiv 
für diese Fläche entschieden. Für die wei-
teren Teilflächen wurde am 29.04.2026 ein 
Zielabweichungsverfahren beantragt. Der 
Bescheid steht noch aus. 

Der Solarpark leistet einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Auf 
den Flächen werden keine Pestizide oder 
sonstige für Flora, Fauna und Grundwasser 
schädlichen Substanzen eingetragen. Darü-
ber hinaus wurde eine Folgenutzung „Land-
wirtschaft“ per Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Somit ist gewähr-
leistet, dass die überplanten Flächen nach 
Beendigung der photovoltaischen Nutzung 
wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen können. 

Zudem wird in § 2 Satz 1 des EEG 2023 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Der ehemalige „Lerchenhof“ hat seinen Hof 
aufgegeben und die Fläche zur Realisierung 
des Solarparks an die Ortsgemeinde Nieder-
mohr veräußert. Demnach ist der ehemali-
ge „Lerchenhof“ nicht in seiner wirtschaft-
lichen Existenz gefährdet.

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Wirtschaftsweg (Parzelle 2148, Ge-
markung Schrollbach) gesichert und an die 
Lerchenstraße der Ortslage Niedermohr an-
gebunden. 

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der K 141 
kommend - gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Während der Bauphase können zwar Lärm-
emissionen auftreten, diese sind jedoch auf 
die Bauzeit begrenzt und führen nach Ab-
schluss des Vorhabens zu keinen nachteili-
gen Auswirkungen auf die Belange des Ver-
kehrs.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs auf der A 62 dürfen durch die Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage nicht negativ be-
einträchtigt werden. Die geplante Ausrich-
tung der Solarmodule, die Entfernung und 
die Einzäunung des Gebietes müssen sicher 
stellen, dass Verkehrsteilnehmer auf der A 
62 in keiner der beiden Fahrtrichtungen von 
Reflexionen betroffen sein werden, so dass 
keine Blendrisiken bestehen.

Durch den Betreiber der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage wird sichergestellt, dass die 
vorhandenen verkehrlichen Anbindungen 
nach Bau der Anlage in einem ordnungsge-
mäßen Zustand sind.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Freiflächen-Photovoltaikanlagen leisten 
einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, 
weil sie über ihre Lebensdauer hinweg sehr 
viel mehr Treibhausgasemissionen vermei-
den, als bei Herstellung, Transport, Bau und 
Rückbau der Anlage entstehen. 

Positiv wirkt zudem, dass die Freiflächen-
anlagen nur punktuelle bzw. sehr begrenz-
te Fundamentierungen erfordern, kaum Flä-
chen versiegeln und nach Ende der Nutzung 
vollständig zurückgebaut und wieder land-
wirtschaftlich genutzt und die Fläche an-
schließend wieder einer landwirtschaftli-
chen Nutzung zugeführt wird.

„Da die Photovoltaik-Module auf einer auf-
geständerten Unterkonstruktion errichtet 
werden und ein Bodenbewuchs unterhalb 
der Module erhalten bleibt, wird das boden-
nahe Abströmverhalten der Kaltluft in Rich-
tung des nördlichen Tals nicht maßgeblich 
beeinflusst. Eine Barrierewirkung für den re-
gionalen Luftaustausch kann aufgrund der 
offenen

Bauweise und der geringen Bauhöhe der 
Anlage grundsätzlich ausgeschlossen wer-
den. Da es sich bei der Errichtung von PV-
Modulen nicht um flächige Versiegelungen 
oder die Errichtung von massiven Baukör-
pern handelt, ist nicht von wesentlichen 
Verschlechterungen der klimatischen Ver-
hältnisse auszugehen.

Durch die Teilverschattung der Flächen 
durch die Module in Kombination mit der 
dauerhaften Vegetationsdecke ist ins-
gesamt von einer nur geringen Aufhei-
zung auszugehen, so dass die Klimafunk-
tion des Gebiets für das Umland erhalten 
bleibt. Durch die Umstellung von intensiver 
Ackernutzung auf extensives Grünland ent-
fallen Staub- und Düngemittelemissionen, 
was die lokale Lufthygiene verbessert und 
den Zielen des Grünzugs zur Sicherung der 
Umweltqualität entspricht. Zudem ist das 
entstehende extensive Grünland hinsicht-
lich der Kalt- und Frischluftentstehung als 
leistungsstärker einzustufen als die bisheri-
gen Ackerflächen. Aufgrund der vergleichs-
weise geringen Flächeninanspruchnahme 
werden die klimatischen Ausgleichsfunktio-
nen des Regionalen Grünzugs somit nicht 
beeinträchtigt.“ 
Quelle: Schriftverkehr LF-Plan, Im Heidefeld 3, 67688 
Rodenbach (März 2026).

Auf Ebene des Bebauungsplans sind Maß-
nahmen zur Vermeidung bzw. zur weitge-



FNP-Teiländerung „Solarpark Lerchenhof Schrollbach“ 20 www.kernplan.de

henden Reduktion drohender Klimafolge-
schäden vorgesehen. Im Sinne des Klimaan-
passungsgesetz werden hierbei sowohl be-
reits eingetretene als auch künftig zu erwar-
tende Auswirkungen berücksichtigt. Dies 
umfasst Starkregenereignisse, das Absin-
ken des Grundwasserspiegels, zunehmen-
de Trockenheit, Bodenerosion, sowie die 
Verfestigung lokaler Wärmeinsel-Effekte. 
Diese werden teilweise, wie dargelegt, be-
reits durch die Eigenschaften des Vorhabens 
selbst erreicht (z.B. dauerhafte Vegetations-
decke unter den Modulen). 

Insgesamt überwiegen die positiven Effekte 
deutlich: Eine Freiflächen-Photovoltaik-An-
lage beschleunigt die Dekarbonisierung des 
Energiesystems, stärkt regionale Energieau-
tarkie und mindert Preis- sowie Lieferrisiken 
fossiler Energieträger.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen 
Geofachdaten nicht bekannt. Ein speziel-
les Konfliktpotenzial ist nach aktuellem 
Kenntnisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Der ehemalige „Lerchenhof“ hat seinen Hof 
aufgegeben und die Fläche zur Realisierung 
des Solarparks an die Ortsgemeinde Nieder-
mohr veräußert. Demnach ist der ehemali-
ge „Lerchenhof“ nicht in seiner wirtschaft-
lichen Existenz gefährdet.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 

abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes 

•	 Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlage zum Ausbau regenerativer 
Energiegewinnung

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hoch- und Grundwasser-
schutzes

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Flächennutzungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaft-
liche Nutzflächen temporär verloren; aller-
dings können die Flächen weiterhin exten-
siv landwirtschaftlich genutzt werden. Da 
das Grundstück für das Photovoltaik-Vor-
haben in das Eigentum der Ortsgemeinde 
übergegangen ist und Lerchenhof aufgege-
ben wurde sind keine kollidierenden Inter-
essen mehr gegeben.

Aus Sicht der Verbandsgemeinde über-
wiegen der Klimaschutz und der Ausbau 
erneuerbarer Energien, welche dem Wohl 

der Allgemeinheit dienen, als Belange des 
öffentlichen Interesses. Landwirtschaftliche 
Betriebe sind nicht existenziell betroffen.

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Flächennut-
zungsplans sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Teiländerung 
des Flächennutzungsplans wurden die re-
levanten Belange umfassend gegenein-
ander abgewogen. Die positiven Argu-
mente, insbesondere dass die Errichtung 
und der Betrieb von Anlagen zur Produk-
tion erneuerbarer Energien im überragen-
den öffentlichen Interesse liegen und der 
öffentlichen Sicherheit dienen überwie-
gen deutlich. Es gibt keine erheblich ne-
gativen Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild, gesunde Wohnverhältnis-
se, umweltschützende Belange, den Hoch- 
und Grundwasserschutz, den Verkehr oder 
die Ver- und Entsorgung. 

Zwar werden ein Vorranggebiet Regiona-
ler Grünzug, ein Vorranggebiet Biotopver-
bund sowie ein Vorranggebiet für die Land-
wirtschaft in Anspruch genommen. Für eine 
Teilfläche von ca. 13 ha wurde bereits ein 
Zielabweichungsverfahren durchgeführt 
und mit Schreiben vom 22.11.2024 (Akten-
zeichen 14-437-362:41) der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion (SGD) Süd positiv 
für diese Fläche entschieden. Für die weite-
ren 3,5 ha wird ein Zielabweichungsverfah-
ren beantragt. 

Mit der Betriebsaufgabe der des Lerchen-
hofs sowie der Veräußerung der Fläche an 
die Ortsgemeinde Niedermohr  zur Realisie-
rung des Solarparks bestehen zudem keine 
entgegenstehenden sonstigen Belange.

Insgesamt kommt die Abwägung zu dem 
Ergebnis, dass eine Umsetzung der Planung 
möglich ist.


